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CHRONIK Schweiz
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(BSF) In der Dezembersession hat der Grosse Rat verschiedene Ge-
setzesänderungen vorgenommen, die sich aus der Einführung des Frauen-
Stimmrechts ergaben. Die Bezeichnungen: Wähler, Bürger, Kandidat,
Rats- oder Kommissionsmitglied, Präsident, Departementschef, beziehen
sich in Zukunft auf Männer wie auf Frauen. Auf kantonalem Boden be-
sitzen Neuenburgerinnen und Angehörige anderer Kantone das Stimm-
recht; in der Gemeinde besitzen es dazu noch die Ausländerinnen, die
seit 5 Jahren im Kanton und seit mehr als einem Jahr in der Gemeinde
niedergelassen sind. Die Wahllokale können schon am Freitag geöffnet
werden. Für Referendum und Initiative sind künftig 6 000 Unterschriften
notwendig. Es bestehen verschiedene Unvereinbarkeitsklauseln der Aem-
ter zwischen Ehegatten. Die Bestimmung, dass Beamtinnen nur mit Be-
willigung des Regierungsrates sich um einen Posten höher als die 12.
Besoldungsklasse bewerben können, ist aufgehoben, immerhin behält der
Regierungsrat das Recht, zu bestimmen, ob ein Amt von einer Frau oder
von einem Mann ausgeübt werden soll.

Die erste kantonale Abstimmung, an der die Frauen teilnehmen
werden, betrifft die kommunistische Initiative über das Begehren „drei
Wochen bezahlte Ferien". Sie fand am 13./14. Februar statt.

(BSF) Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat einen De-
kretsentwurf über Revision von drei Artikeln der waadtländischen Ver-
fassung als Folge der Einführung des Frauenstimmrechts. Die abgeän-
derten Texte sollen der Volksabstimmung vorgelegt werden. Es sind
30 Wahlkreise vorgesehen, deren Bevölkerung das Recht hat auf eine
Vertretung von 196 Grossräten (15 weniger als bisher).

Berzz/ZztAe Tzzjtzg&eii

(BSF) Die Synode der Kirche des unteren Teils des Kantons bo/o-
/Azzrzz hat den Beschluss gefasst, von jetzt an den TAeo/ogz'zzzzezz das
volle Pfarramt zu ermöglichen. Die Gemeinden behalten das Recht, ih-
ren Pfarrer oder ihre Pfarrerin selbst zu wählen.

I960.- /«/??• gez'stzgezz Geszzzzz^tezY

(BSF) Zur näheren Erläuterung hat die Schweiz. Vereinigung zum
Schutz der geistigen Gesundheit, deren Vorstand fünf Frauen zählt, ein
„MezTA/zzW" herausgegeben, das sich wendet „an die Schweiz. Körper-
Schäften, die für die Pflege der geistigen Gesundheit etwas tun können".
Wünschbar sind Studiengruppen innerhalb einzelner Verbände und Ar-
beitsgemeinschaften zur Pflege der geistigen Gesundheit innerhalb von
Kantonen, Regionen und grösseren Ortschaften. Eine Liste der Filme,
die zum Thema gehören, ist erhältlich im Sekretariat, Stadtärztlicher
Dienst, Walchestrasse 33, Zürich 6.
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